
Betreuungsangebote werden für die Jahrgangsstufen 5 – 6 unter folgender 
Voraussetzung gemacht: 
 

„Zu den Bereichen der kritischen Infrastruktur zählen insbesondere die 
Gesundheitsversorgung, die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
einschließlich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr (Feuerwehr, Rettungsdienst und 
Katastrophenschutz) und die Sicherstellung der öffentlichen Infrastrukturen 
(Telekommunikationsdienste, Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung). 
Grundvoraussetzung ist, dass beide Erziehungsberechtigte der Schülerinnen und 
Schüler, im Fall von Alleinerziehenden der Alleinerziehende, in Bereichen der kritischen 
Infrastruktur tätig sind.“ (Schreiben des Kultusministeriums vom 13.03.2020) 
 
Aufnahme von Halbtagsschülerinnen und –schülern in die Notfallbetreuung  
Die Notfallbetreuung zielt darauf ab, die sog. kritische Infrastruktur aufrecht zu erhalten. 
Hierbei kann sich die Notwendigkeit ergeben, dass Schülerinnen und Schüler, die nicht für 
ein schulisches Ganztagsangebot bzw. ein Angebot der Mittagsbetreuung angemeldet sind, 
kurzfristig eine Betreuung am Nachmittag benötigen, da ihre Erziehungsberechtigten zur 
Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur überraschend am Nachmittag benötigt werden 
(Grund z. B: veränderte Dienstpläne in Krankenhäusern). In diesem Zusammenhang 
möchten wir darauf aufmerksam machen, dass gemäß den gültigen Kultusministeriellen 
Bekanntmachungen im Falle besonderer Notfallsituationen eine flexible und kurzfristige 
Aufnahme von Halbtagsschülerinnen und –schülern im Rahmen der geförderten Gruppen 
(offene Ganztagsangebote und Mittagsbetreuungen) ermöglicht werden kann. (Schreiben 
des Kultusministeriums vom 16.03.2020)  
 
Wenn die oben genannten Voraussetzungen erfüllt sind, schreiben Sie bitte so früh 
wie möglich, für welche Zeiten Sie Betreuung brauchen an: direktorat@kzg.de und an 
sekretariat@kzg.de.  Im Notfall können Sie uns bis 7 Uhr morgens an dem Tag, an dem 
Sie Betreuung brauchen, informieren. Wir sichern dann die Betreuung durch Lehrkräfte 
oder Betreuer der Caritas. Bitte geben Sie Ihren Kindern ein Lunchpaket mit, da weder 
Mensa noch Pausenverkauf in Betrieb sind.  
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